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5. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes Nr. 222/2004 über die Mehrwertsteuer in seiner geänderten
Fassung und zur Änderung einiger Gesetze

6. Es wird vorgeschlagen, eine obligatorische elektronische Rechnungsstellung und eine obligatorische digitale Echtzeit-
Meldung von Daten über Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen an die Finanzverwaltung für
Steuerpflichtige einzuführen, die für die Mehrwertsteuer registriert sind.

7.

8. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Mehrwertsteuergesetzes wird schrittweise die obligatorische elektronische
Rechnungsstellung durch Steuerpflichtige und ausgewählte Steuerpflichtige für inländische und grenzüberschreitende
Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen eingeführt. Neben der Verringerung des Verwaltungsaufwands
durch die Verpflichtung zur Verwendung des gleichen technischen Standards für die Ausstellung von Rechnungen in der
Slowakischen Republik besteht das Hauptziel der Änderung des Mehrwertsteuergesetzes darin, Steuerhinterziehung zu
verhindern und die Einnahmen des Staatshaushalts zu erhöhen, indem eine automatisierte digitale Echtzeit-Meldung von
Daten aus elektronischen Rechnungen eingeführt wird, die dann von den Steuerbehörden bei Bedarf verwendet und
überprüft werden können.

9. Mit dem vorliegenden Entwurf wird die Richtlinie (EU) 2025/516 des Rates (im Folgenden „Richtlinie 2025/516“) in der
geänderten Fassung in das Gesetz Nr. 222/2004 über die Mehrwertsteuer umgesetzt.
Die neuen Vorschriften sollen auf der obligatorischen elektronischen Rechnungsstellung und der automatisierten
digitalen Übermittlung von Daten aus elektronischen Rechnungen in Echtzeit beruhen. Zur Aufrechterhaltung der
Interoperabilität wird vorgeschlagen, dass elektronische Rechnungen der technischen Norm für die elektronische
Rechnungsstellung gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 der Kommission vom 16. Oktober 2017 über die
Veröffentlichung der Fundstelle der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste ihrer
Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen, die den
Anforderungen der Europäischen Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen
entspricht. Im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik handelt es sich um die technische Norm EN 16931 mit einer Liste
konformer Syntaxen, nämlich UBL 2.1 und D16B/CII.

Die Umsetzung des Teils der Richtlinie 2025/516, der die obligatorische elektronische Rechnungsstellung und die digitale
Übermittlung von Daten bei grenzüberschreitenden Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen betrifft, soll
erst ab dem 1. Juli 2030 wirksam werden. Die Slowakische Republik schlägt jedoch eine schrittweise Umsetzung der
einschlägigen Bestimmungen des Mehrwertsteuergesetzes vor, und zwar nicht nur ab dem 1. Juli 2030, sondern auch
während einer Übergangszeit vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2030.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2027 wird auf der Grundlage der fakultativen Bestimmungen der Richtlinie (Artikel 218, 232
und 273 der Richtlinie des Rates) vorgeschlagen, eine obligatorische elektronische Rechnungsstellung nur für
ausgewählte inländische Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen zwischen Personen einzuführen, die
insbesondere in der Slowakischen Republik ansässige Steuerpflichtige sind. Für diese Lieferungen von Gegenständen und
Dienstleistungen wird es obligatorisch sein, elektronische Rechnungen in einem Format auszustellen, das der technischen
Norm EN 16931 entspricht. Für die automatisierte Erfüllung der Meldepflichten gegenüber dem Finanzamt können die
Steuerpflichtigen entweder den so genannten Zustelldienst nutzen, der über das EU-Rechnungsstellungsnetz OPEN
PEPPOL unter Verwendung des harmonisierten PEPPOL BIS 3-Formats umgesetzt wird, oder sie können sich mit
Zustimmung des Empfängers dafür entscheiden, die Daten der elektronischen Rechnung auf anderem Wege zu
übermitteln, vorausgesetzt, das Rechnungsformat entspricht weiterhin der technischen Norm EN 16931.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2030 werden inländische Steuerpflichtige, die Gegenstände und
Dienstleistungen in andere Mitgliedstaaten und Drittländer liefern, sowie ausländische Steuerpflichtige, die nicht in der
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Slowakischen Republik ansässig sind, weiterhin Rechnungen in gleicher Weise wie derzeit für inländische und
grenzüberschreitende Lieferungen ausstellen, was bedeutet, dass sie nicht verpflichtet sind, alle Rechnungen als
elektronische Rechnungen auszustellen, sondern Rechnungen in elektronischer Form oder in Papierform ausstellen
können. Wenn mit Zustimmung des Empfängers elektronische Rechnungen ausgestellt werden, muss das verwendete
elektronische Rechnungsformat nicht der technischen Norm EN 16931 entsprechen.

Ab dem 1. Juli 2030 werden elektronische Rechnungen in einem Format, das der technischen Norm EN 16931 entspricht,
die Standardform der Rechnungsstellung für grenzüberschreitende Transaktionen in der gesamten EU, einschließlich der
Slowakischen Republik, sein. Darüber hinaus hat sich die Slowakische Republik auf der Grundlage von Artikel 5 der
Richtlinie 2025/516 (Artikel 271a und 271b) dafür entschieden, eine verpflichtende elektronische Rechnungsstellung für
inländische Lieferungen von Waren und Dienstleistungen einzuführen, wobei als wichtigste technische Lösung ein Format
bezeichnet wird, das der technischen Norm EN 16931 entspricht. Wie im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum
30. Juni 2030 kann eine automatisierte digitale Echtzeit-Berichterstattung von Daten aus elektronischen Rechnungen
sowohl für grenzüberschreitende als auch für inländische Transaktionen über das EU-Rechnungsnetz OPEN PEPPOL oder
unter Verwendung einer anderen Methode der digitalen Datenberichterstattung sichergestellt werden, wobei bei der
Ausstellung elektronischer Rechnungen die technische Norm EN 16931 eingehalten wird.

10. Bezug zu den Grundlagentexten:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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